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Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 des Mittelschulverbandes 
Pfarrkirchen nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde 

 

Die Verbandsversammlung des Mittelschulverbandes Pfarrkirchen hat in ihrer Sitzung am 17.11.2025 
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 erlassen. 
 
Wie aus dem Schreiben des Landratsamtes Rottal-Inn vom 26.11.2025 hervorgeht, wurde im Zuge 
der rechtsaufsichtlichen Prüfung festgestellt, dass die Haushaltssatzung 2026 keine 
genehmigungspflichtigen Teile enthält. 
 
Die Haushaltssatzung wird zum Zwecke der Bekanntmachung in der Zeit  
 

vom 22. Januar 2026 bis 12. Februar 2026 
 
im Rathaus I in Pfarrkirchen, Zimmer-Nr. 12/II, während der allgemeinen Dienststunden zur 
öffentlichen Einsichtnahme niedergelegt. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen 
außerdem während des ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht 
bereit. 
 
Pfarrkirchen, den 19.01.2026 
 
gez. 
Wolfgang Beißmann 
1. Verbandsvorsitzender 

 
 

 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 des Zweckverbandes 
Erholungsgebiet Pfarrkirchen – Postmünster im Rottal nach Vorlage bei der 

Rechtsaufsichtsbehörde 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Pfarrkirchen - Postmünster im 
Rottal hat in ihrer Sitzung am 17.11.2025 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 erlassen. 
 
Wie aus dem Schreiben des Landratsamtes Rottal-Inn vom 26.11.2025 hervorgeht, wurde im Zuge 
der rechtsaufsichtlichen Prüfung festgestellt, dass die Haushaltssatzung 2026 keine genehmigungs-
pflichtigen Teile enthält. 
 
Die Haushaltssatzung wird zum Zwecke der Bekanntmachung in der Zeit  
 

vom 22. Januar 2026 bis 12. Februar 2026 
 
im Rathaus I in Pfarrkirchen, Zimmer-Nr. 12/II, während der allgemeinen Dienststunden zur 
öffentlichen Einsichtnahme niedergelegt. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen 
außerdem während des ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht 
bereit. 
 
Pfarrkirchen, den 19.01.2026 
 
gez. 
Wolfgang Beißmann 
1. Verbandsvorsitzender 
 


